
N i e d e r s c h r i f t 
 
 

über die öffentliche Sitzung der 
Zweckverbandsversammlung zur Wasserversorgung 

der Stadtprozeltener Gruppe am Dienstag, 
11.03.2025 im Alten Rathaus Dorfprozelten 

 
 
Anwesende: 
 
 1. Vorsitzender 
 Herr Klaus Zöller, Dorfprozelten  

 
 2. Vorsitzender 
 Herr 1. Bürgermeister Wolfgang Hörnig, Faulbach  

 
 Mitglieder Verbandsversammlung 
 Herr 2. Bgm. Walter Adamek, Stadtprozelten Vertreter von Bgm. Kroth 

 Herr Kevin Brand, Faulbach  

 Herr Volker Fries, Faulbach Vertreter von Erhard Glock 

 Herr Gunther Guilleaume, Faulbach  

 Herr Florian Haberl, Dorfprozelten  

 Herr Hartmuth Piplat, Stadtprozelten  

 Frau 1. Bgm. Lisa Steger, Dorfprozelten  

 Herr 2. Bgm. Ulrich, Altenbuch Vertreter von Bgm. Amend 

   

 
 Schriftführerin 
 Frau Birgit Tschöp      

 
 Gast 
 Herr Michael Ziermann Stadtwerke Wertheim 

 
Entschuldigt: 
 
 Mitglieder Verbandsversammlung 
 Herr 1. Bgm. Andreas Amend, Altenbuch entschuldigt 

 Herr André Hirsch, Altenbuch entschuldigt 

 Herr Sven Schork, Stadtprozelten entschuldigt 

 Herr Rudolf Zwiesler, Altenbuch unentschuldigt 

 
 
Beginn:  18:03 Uhr 
 
Ende:   18:35 Uhr 
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung 
sowie die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest. 
 
Einwände zum letzten Sitzungsprotokoll wurden nicht erhoben. 
 
 
TOP 1 Bericht des 1. Vorsitzenden 
  
 a. Nachbarschaftstag Trinkwasser /  

Trinkwassereinzugsgebietsverordnung 
Der Vorsitzende informiert über den Nachbarschaftstag Trinkwasser, 
der am 27.02.2025 in Klingenberg stattfand. Besonderes Thema war 
die Trinkwassereinzugsgebietsverordnung Bayern. Hier wurde darauf 
hingewiesen, dass bis November 2025 die notwendigen Unterlagen 
an das Landratsamt eingereicht werden müssen. Für den Wasser-
zweckverband werden die Unterlagen durch die Stadtwerke Wertheim 
zusammengestellt.  
Herr Ziermann ergänzt, dass vermutlich die vorhandenen Daten aus-
reichen und keine weiteren Gutachten notwendig werden.  
 

b. Glasfaserkabel Verlegung 
Die Verlegung des Glasfaserkabels zum Hochbehälter beginne mor-
gen, berichtet der Vorsitzende.  
 

c. Verabschiedung Hans Jankowski 
Der langjährige Wasserwart des Zweckverbands, der beim Verband 
vom 01.09.2003 bis 30.06.2014 beschäftigt war, wurde am 
28.02.2025 in den Ruhestand verabschiedet. Verbandsvorsitzender 
Zöller sprach ihm seinen Dank im Namen des Zweckverbandes aus.  
 

d. Wasserrechtserlaubnis 
Im Rahmen des Nachbarschaftstags fand eine Rücksprache des Ver-
bandsvorsitzender Zöller mit Frau Zeiler vom LRA Miltenberg statt. 
Aktuell werde noch ein Einwand durch das Landratsamt bearbeitet. 
Mit der baldigen Freigabe wird gerechnet.  
 

e. Erneuerung Verbandsleitung 
Mit den Arbeiten des 2. BA sei gestern nach der Winterpause begon-
nen und die Details mit den Bauleitern besprochen worden, so der 
Vorsitzende. Geprüft wurde auch die Länge des 3. BA (bis Anwesen 
Kappes). Dieser Abschnitt sei nach erster Prüfung kürzer als erwartet.  
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TOP 2 Bericht der Stadtwerke Wertheim GmbH 
  
 a. Rückblick auf 2024 

Michael Ziermann berichtet, 2024 sei es insgesamt zu 24 Störungen 
außerhalb der Arbeitszeiten gekommen. Grund hierfür seien Fehler in 
der Programmierung der Pumpe.  
Die Wasserförderung habe 2024 insgesamt 337.000 m³ betragen. 
 

b. Maßnahmen- und Handlungsplan des Wasserzweckverbandes 
Der Maßnahmenplan sei nun offiziell vom Gesundheitsamt freigege-
ben worden. Darin sei geregelt, dass wir die Quellen als Notwasser 
nutzen können. Voraussetzung dafür sei die Installation einer Ultrafilt-
rationsmaßnahme und die Desinfektion über UV-Licht. 
 

c. Ersatztransformator für Wasserhaus Breitenbrunn 
Herr Ziermann berichtet, dass der vorhandene Transformator eine 
Sonderspannung habe und die Ersatzlieferung mehrere Wochen 
dauern würde. Dies würde einen längerfristigen Ausfall der komplet-
ten Wasserversorgung bedeuten. Er empfiehlt deshalb, einen Ersatz-
transformator zu beschaffen und diesen im Wechsel mit dem vorhan-
denen Transformator zu betreiben.  

 
 

  
TOP 3 Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 
  
 Den Mitgliedern der Verbandsversammlung wurde der Vorbericht zum 

Haushalt 2025 im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. 
 
Kämmerin Birgit Tschöp erläutert den Haushaltsplan für das Jahr 2025. 
 
 

Haushaltssatzung 
 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung  
der Stadtprozeltener Gruppe 

Landkreis Miltenberg 
für  

 
das Haushaltsjahr 2025 

 
Auf Grund der Art 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammen-
arbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der 
Zweckverband folgende Haushaltssatzung 
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§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt  
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
                                                                                                     1.071.350   € 
und 
im Vermögenshaushalt   in den Einnahmen und Ausgaben mit 
                                                                                                        764.800   € 
ab.  
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden in Höhe von 300.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festge-
setzt.  
 

§ 4 
 

1. Betriebskostenumlage 
Die Betriebskostenumlage wird über den jeweiligen Gebührensatz der ab-
genommenen Wassermenge der Mitgliedsgemeinden erhoben. Der Gebüh-
rensatz beträgt in der Zeit vom 01.01.2025 bis einschl. 31.12.2025   2,05 
Euro + 7 % MWSt. 
 
2. Investitionsumlage 
Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt.  
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausga-
ben nach dem Haushaltsplan wird auf 170.000 € festgesetzt.  
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.  
 

§ 7 
 
Diese Haushaltsatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.  
 
 
 

 Nach kurzer Beratung fasste das Gremium folgenden Beschluss: 
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Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Stadtprozeltener Gruppe Landkreis Miltenberg beschließt die vorgelegte 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 sowie den Haushaltsplan für 
das Jahr 2025 mit Anlagen. 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
Mitglieder Abstimmungsergebnis: 

Gesamtzahl: Anwesend 
u. Stimmbe-
rechtigt 

für  
den Be-
schluss 

gegen  
den Be-
schluss 

13 10 10 0 

 
 

TOP 4 Anfragen 
  
 Keine 

 
 

  
 
 
 
 
 
....................................... .................................. 
Klaus Zöller Birgit Tschöp 
Verbandsvorsitzende Schriftführerin 
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